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1. Allgemeines / Termine / Zivilrecht 
  

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

   Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.07.2016 14.07.2016 08.07.2016 

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli-

daritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-

eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.07.2016 14.07.2016 08.07.2016 

Sozialversicherung5 27.07.2016 entfällt entfällt 
  
1     Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An-

meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 

Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 

drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 

Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 
2     Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 

Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 
3    Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
4    Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

ohne Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5     Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag 

des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Last-

schriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 

müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2016) an die jeweilige Einzugs-

stelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 

Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor 

dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 

einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Anpassung des Basiszinssatzes zum 01. Juli 2016 auf (negativ!) – 0,88 % 
Die Deutsche Bundesbank berechnet nach den gesetzlichen Vorgaben des § 247 Abs. 1 BGB den Basiszinssatz 

und veröffentlicht seinen aktuellen Stand gemäß § 247 Abs. 2 BGB im Bundesanzeiger. Der Basiszinssatz des 

Bürgerlichen Gesetzbuches dient vor allem als Grundlage für die Berechnung von Verzugszinsen, § 288 Absatz 1 

Satz 2 BGB. Er verändert sich zum 01. Januar und 01. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche 

seine Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße 

ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten 

Kalendertag des betreffenden Halbjahres. Hieraus errechnet sich mit dem Beginn des 01. Juli 2016 ein Basis-

zinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches von (negativ!) – 0,88 % (zuvor - 0,83 %). Der neue Basiszinssatz wurde 

in der Ausgabe des Bundesanzeigers vom 29. Juni 2016 bekannt gegeben.  
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2. Arbeitsrecht 

 
Arbeitnehmer haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Vergütung von Pausen 
Feststehende Arbeitspausen werden nicht bezahlt, es sei denn, der Arbeitnehmer hat gemäß seinem Arbeitsver-

trag oder einem Tarifvertrag Anspruch darauf. In einem vom Bundesarbeitsgericht zu entscheidenden Fall hatte 

ein Kinobetreiber seinen neuen Mitarbeitern per „Willkommensschreiben“ mitgeteilt, dass Pausen nicht, wie nor-

malerweise üblich, von der Arbeitszeit abgezogen werden. Grund sei, dass eine feste Pausenregelung Schwie-

rigkeiten bereite. Ein Arbeitnehmer verklagte daraufhin den Kinobetreiber auf Bezahlung seiner Pausen. Inzwi-

schen galt für das Arbeitsverhältnis allerdings ein Tarifvertrag, der keine Vergütung der Pausen vorsah. Weiterhin 

regelte der Kinobetreiber die Pausen nunmehr in den Dienstplänen. Daher entschied das Gericht, dass der Ar-

beitnehmer keine Vergütung für seine Pausen verlangen kann. Das „Willkommensschreiben“ war keine uneinge-

schränkte Zusage zur Pausenvergütung. Der Arbeitnehmer durfte nur so lange von einer Vergütung ausgehen, 

solange feste Pausenzeiten in den Dienstplänen nicht geregelt waren. 

  

3. Einkommensteuer 
 
Abbruchkosten des alten sind Herstellungskosten eines neuen Gebäudes 
Wenn ein Grundstück mit Gebäude bereits mit Abbruchabsicht erworben wurde, können die Abbruchkosten und 

der Restbuchwert des alten Gebäudes nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden. 

Das Finanzgericht Düsseldorf bestätigte dies. Im Urteilsfall erwarb ein Steuerpflichtiger ein tech-

nisch/wirtschaftlich noch nicht verbrauchtes Gebäude. Schon vor dem Erwerb hatte er die Absicht, das Gebäude 

abzubrechen und an dieser Stelle ein neues Gebäude zu errichten. Das Finanzgericht vertritt die Auffassung, 

dass zwischen dem Abbruch des erworbenen Gebäudes und der Herstellung des neuen Gebäudes ein enger 

wirtschaftlicher Zusammenhang besteht. Dies rechtfertige es, die mit dem Abbruch verbundenen Aufwendungen 

als Herstellungskosten (nur jährliche Absetzung für Abnutzung) des neuen Gebäudes zu behandeln. Die Ab-

bruchkosten dürfen deshalb nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgesetzt werden. Auch eine 

Absetzung für die außergewöhnliche Abnutzung des Restbuchwerts des abgebrochenen Gebäudes ist nicht 

möglich. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. Hinweis: Wenn ein Grundstück mit Gebäude 

ohne Abbruchabsicht erworben, dann aber doch abgerissen wurde, sind die Abbruchkosten und der Restbuch-

wert i. d. R. abziehbar. 

 

Abzugsfähigkeit der Fahrtkosten zur Verwaltung von Vermietungsobjekten 
Fahrtkosten zur Verwaltung von Vermietungsobjekten sind als Werbungskosten abzugsfähig. Die Höhe der be-

rücksichtigungsfähigen Aufwendungen richtet sich nach dem Umfang der Fahrten. Werden die Objekte nur gele-

gentlich aufgesucht, können die Aufwendungen in tatsächlicher Höhe oder mit 0,30 € je gefahrenem Kilometer 

geltend gemacht werden. Wenn die Objekte allerdings sehr häufig und mit einer gewissen Nachhaltigkeit ange-

fahren werden, wird aus den aufgesuchten Objekten der Mittelpunkt der Vermietungstätigkeit. In derartigen Fällen 

sind die Aufwendungen nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nur mit der Entfernungspauschale in Höhe von 

0,30 € je Entfernungskilometer berücksichtigungsfähig. 
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Altersentlastungsbetrag diskriminiert Jüngere nicht 
Der Altersentlastungsbetrag ist eine Einkommensteuervergünstigung für Steuerzahler, die vor Beginn des zu 

veranlagenden Kalenderjahres das 64. Lebensjahr vollendet haben. Er beträgt einkommensabhängig für 2016 

höchstens 1.064 €. Trotz des eindeutigen Gesetzeswortlauts beantragte ein jüngerer Arzt den Altersentlastungs-

betrag, weil er sich diskriminiert fühlte. Er verwies auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), wonach 

eine Diskriminierung wegen des Alters unzulässig ist. Das Finanzgericht Münster lehnte eine entsprechende 

Klage ab, weil die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes nicht in den Anwendungsbereich des AGG fallen. 

Das Gericht erkannte auch keine Verstöße gegen europarechtliche Regelungen oder den Gleichheitsgrundsatz 

des Grundgesetzes. Es rechtfertigte die Vergünstigung der Einkünfte im Alter vielmehr damit, dass der Aufbau 

einer Altersabsicherung in den vergangenen Jahrzehnten steuerlich nur sehr eingeschränkt begünstigt worden 

war und den Älteren damit heute ein gewisser Ausgleich zugutekommen würde. 

  

Doppelte AfA bei Bebauung des Ehegattengrundstücks 
Aus dem zugrunde liegenden Fall, den der Bundesfinanzhof (BFH) zu entscheiden hatte, lassen sich beträchtli-

che Vorteile aus der Absetzung für Abnutzung (AfA) ableiten. Bebaut der Unternehmer ein betrieblich genutztes 

Grundstück, das ihm zusammen mit seinem Ehegatten gehört, sind Wertsteigerungen der dem Ehegatten gehö-

renden Hälfte nicht einkommensteuerpflichtig. Wird das gemeinsame Grundstück später auf den Sohn, der den 

Betrieb des Vaters fortführt, übertragen, kann im Ergebnis für nur einmal angefallene Baukosten die AfA zweimal 

beansprucht werden. Die übertragenen Wirtschaftsgüter, die dem Vater gehörten, waren mit den Buchwerten aus 

den Bilanzen des Vaters fortzuführen. Die der Mutter zivilrechtlich gehörenden Gebäudeteile gingen schenkungs-

halber über und wurden in den Betrieb des Sohnes eingelegt. Die Einlage bewertete der Sohn mit dem aktuellen 

Teilwert, der deutlich höher lag als der Restbuchwert, der vom Vater übernommen wurde. So ergab sich die Mög-

lichkeit zur Vornahme erneuter AfA-Beträge auf die vom Vater bereits nahezu abgeschriebenen Gebäudeteile. 

Diese Gestaltung hat der BFH gebilligt. Zugleich aber hat er klargestellt, dass für den Bilanzposten, der den eige-

nen Bauaufwand des Unternehmers für die Gebäudeteile des anderen Ehegatten verkörpert, keine Steuersub-

ventionen beansprucht werden können, die gesetzlich nur für Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens gewährt 

werden. 

  

Ermittlung eines Veräußerungsverlusts bei unentgeltlich erworbenen Anteilen an einer 
Kapitalgesellschaft 
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb kann auch ein Veräußerungsgewinn oder -verlust aus der Veräußerung 

von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft gehören. Voraussetzung dafür ist, dass der Veräußerer innerhalb der 

letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 % beteiligt war. Hat der 

Veräußerer die Anteile innerhalb der letzten fünf Jahre unentgeltlich erworben, reicht es für die Steuerpflicht, 

wenn der Rechtsvorgänger zu mindestens 1 % am Kapital der Gesellschaft beteiligt war. Damit entsteht die Steu-

erpflicht für den Veräußerer selbst dann, wenn er am Kapital der Gesellschaft mit weniger als 1 % beteiligt ist. 

Veräußerungsgewinn oder -verlust ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-

kosten die Anschaffungskosten übersteigt. Ein Veräußerungsverlust kann bei unentgeltlichem Erwerb der Anteile 

nur geltend gemacht werden, wenn auch der Rechtsvorgänger den Verlust hätte geltend machen können. Auf 

dieser gesetzlichen Grundlage hat das Finanzgericht Hamburg den Verlust eines Steuerpflichtigen als berück-

sichtigungsfähig angesehen, der sich aus dem nachfolgend geschilderten Sachverhalt ergab. Der Veräußerer K 

hatte von D unentgeltlich 0,8 % der Anteile an einer GmbH erworben. D hielt bis dahin 100 % der Anteile. Kurz 
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nach dem Erwerb veräußerte K die gerade erworbenen Anteile zum Zeitwert an eine GmbH, deren alleiniger 

Gesellschafter er war. Aus der Differenz zwischen den früheren Anschaffungskosten des D und dem Veräuße-

rungspreis des K ergab sich ein erheblicher Veräußerungsverlust. Das Finanzamt hat gegen die Entscheidung 

des Finanzgerichts Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. 

 

Krankheitskosten abziehbar 
Aufwendungen eines Arbeitnehmers für seine Gesundheit können sowohl den privaten als auch den beruflichen 

Bereich betreffen. Ein Abzug als Betriebsausgaben oder Werbungskosten ist nur dann möglich, wenn die Kosten 

klar und eindeutig durch die berufliche Tätigkeit veranlasst sind. Abziehbar sind z. B. Aufwendungen im Zusam-

menhang mit sogenannten typischen Berufskrankheiten nach gesicherten medizinischen Erkenntnissen. Das 

Gleiche gilt, wenn im Einzelfall der Zusammenhang zwischen Beruf und der Entstehung der Krankheit offensicht-

lich ist. (Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

 
Kein Abzug noch nicht verbrauchter größerer Erhaltungsaufwendungen durch den 
Einzelrechtsnachfolger 
Hat der Nießbraucher größere Erhaltungsaufwendungen nach § 82b EStDV auf mehrere Jahre verteilt und wird 

der Nießbrauch innerhalb des Verteilungszeitraums beendet, kann der Eigentümer den verbliebenen Teil der 

Aufwendungen nicht als Werbungskosten geltend machen. Dies hat das FG Münster mit Urteil vom 15. 4. 2016 

entschieden. Hinweis: Die Klägerin ist Eigentümerin eines vermieteten Grundstücks, das sie von ihrer Mutter 

unter Zurückbehaltung eines lebenslänglichen Nießbrauchsrechts übertragen bekommen hatte. Im Jahr 2012 

hoben die Klägerin und die Mutter den Nießbrauch vorzeitig auf, so dass nunmehr die Klägerin die Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung erzielte. Sie machte in der Folgezeit den von der Mutter noch nicht in Anspruch 

genommenen Teil des nach § 82b EStDV auf drei Jahre verteilten Erhaltungsaufwands als Werbungskosten 

geltend. Dies lehnte das Finanzamt ab, da die restlichen Aufwendungen in voller Höhe im Jahr der Beendigung 

des Nießbrauchs bei der Mutter abzuziehen seien. Das FG Münster hat entschieden, dass die Klägerin die von 

ihrer Mutter getragenen Erhaltungsaufwendungen nicht als Werbungskosten geltend machen könne, weil es 

hierfür an einer Rechtsgrundlage fehle. Es bestehe auch kein allgemeiner einkommensteuerrechtlicher Grund-

satz, wonach ein Einzelrechtsnachfolger stets die steuerlichen Vergünstigungen seines Vorgängers weiterführen 

könne. Die für die Fortführung von AfA durch den Einzelrechtsnachfolger in § 11d EStDV enthaltene Regelung 

könne auf die Verteilung größerer Erhaltungsaufwendungen nicht analog angewandt werden. Anders als bei 

Anschaffungskosten, bei denen § 7 EStG zwingend eine Verteilung im Rahmen der AfA vorsehe, sei die Vertei-

lung größeren Erhaltungsaufwands auf mehrere Jahre freiwillig. Das FG Münster konnte vor diesem Hintergrund 

offen lassen, ob die Aufhebung eines Nießbrauchs überhaupt eine unentgeltliche Rechtsnachfolge darstellt. Das 

Finanzgericht hat die Revision wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage zugelassen. Da diese 

jedoch nicht eingelegt wurde, ist das Urteil rechtskräftig geworden.  
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Nutzungsausfallentschädigung für bewegliches Betriebsvermögen ist stets Be-

triebseinnahme 
Der Kläger hielt ein Fahrzeug im Betriebsvermögen, das er auch privat nutzte. Für einen Nutzungsausfall wegen 

eines Unfalls erhielt er von der Versicherung des Unfallverursachers eine Entschädigung. Die Entschädigung 

wurde vom Finanzamt in vollem Umfang als Betriebseinnahme behandelt. Der Kläger aber machte geltend, dass 

der Unfall sich auf einer Privatfahrt ereignete und folglich die Nutzungsentschädigung keine Betriebseinnahme 

darstelle. Der Bundesfinanzhof entschied, bewegliche Wirtschaftsgüter sind auch bei gemischter Nutzung unge-

teilt entweder Privat- oder Betriebsvermögen. Die steuerliche Beurteilung richtet sich nach der Zuordnung des 

Wirtschaftsguts, unabhängig davon, bei welcher Gelegenheit der Schaden entstanden ist. Gleiches gilt auch für 

den Verlust der Nutzungsmöglichkeit. 

  

Sind Unfallkosten durch die Entfernungspauschale abgegolten? 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind Werbungs-

kosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit. Zur Abgeltung dieser Aufwendungen ist für jeden Ar-

beitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale für jeden vollen 

Kilometer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 € anzusetzen, höchstens jedoch 4.500 € im 

Kalenderjahr. Ein höherer Betrag als 4.500 € ist anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer einen eigenen oder ihm zur 

Nutzung überlassenen Kraftwagen benutzt. Durch diese Entfernungspauschale sind sämtliche Aufwendungen 

abgegolten, die durch die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entstehen (z. B. auch Parkgebüh-

ren für das Abstellen des Fahrzeugs während der Arbeitszeit). Diese Abgeltungswirkung gilt laut Bundesfinanzhof 

ebenfalls für außergewöhnliche Kosten, wie z. B. Reparaturkosten infolge einer Falschbetankung des Fahrzeugs. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz schließt sich dieser Rechtsprechung an und entschied: Zu den durch die Ent-

fernungspauschale abgegoltenen Unfallkosten zählen nicht nur Reparaturkosten eines Fahrzeugs, sondern auch 

Behandlungs- und Krankheitskosten, die durch einen Unfall auf der Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätig-

keitsstätte (mit-)verursacht wurden. Allerdings lässt die Finanzverwaltung Unfallkosten, die auf der Fahrt zwi-

schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entstehen, weiterhin neben der Entfernungspauschale zum Wer-

bungskostenabzug zu. Betroffene sollten sich auf die Auffassung der Finanzverwaltung berufen. Hinweis: Der 

Ansatz der Behandlungs- und Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung ist möglich, wenn die Kosten 

nicht als Werbungskosten anerkannt wurden. 

 

Sofortabzug eines Disagios als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung 
Ein Disagio ist nur dann nicht sofort als Werbungskosten abziehbar, wenn es sich nicht im Rahmen des am aktu-

ellen Kreditmarkt Üblichen hält. Wann dies der Fall ist, ist eine Frage der tatrichterlichen Würdigung. Wird eine 

Disagiovereinbarung mit einer Geschäftsbank wie unter fremden Dritten geschlossen, indiziert dies nach dem 

BFH-Urteil vom 8. 3. 2016 die Marktüblichkeit.  Hinweis: Nach dem vom BFH zu Recht aufgehobenen Urteil des 

Finanzgerichts handelte es sich bei der Regelung zur 5 %-Disagio-Grenze im BMF-Schreiben vom 20. 10. 2003 

(BStBl 2003 I S. 546 ), auf die sich auch die Gesetzesbegründung zu § 11 Abs. 2 Satz 4 EStG bezog, um eine 

Vereinfachungsregelung, bei deren Überschreitung die Feststellungslast für die Marktüblichkeit des vereinbarten 

Abgelds den Steuerpflichtigen trifft. Nach dem Finanzgerichtsurteil aber war das Disagio nicht in voller Höhe an-

zuerkennen, weil der vereinbarte Nominalzins „ungewöhnlich niedrig und deutlich niedriger als der Marktzins“ 

(ohne Disagio) war. Der BFH folgte demgegenüber dem klaren Gesetzeswortlaut, wonach allein die Marktüblich-
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keit des Disagios maßgebend ist. Eine mit einer Geschäftsbank geschlossene Disagiovereinbarung aber begrün-

de die Vermutung der Marktüblichkeit, weshalb das Finanzgericht im zweiten Rechtsgang zu prüfen habe, ob 

besondere Einzelumstände gegen diese Vermutung sprechen könnten. Damit aber hat sich der BFH einer Stel-

lungnahme zur Darlegungs- und Feststellungslast – wer nämlich hat die Vermutung zu widerlegen? – enthalten. 

Da die Vermutung für die Marktüblichkeit der mit einer Geschäftsbank geschlossenen Darlehensvereinbarung für 

den Steuerpflichtigen streitet, müsste dieser Umstand zu einer Umkehr der objektiven Beweis- und Feststellungs-

last führen, so dass das Finanzamt die gegen die Vermutung sprechenden Umstände darzulegen und zu bewei-

sen hätte. Ein Kläger ist trotzdem gut beraten, wenn er von sich aus Einfluss auf die tatrichterliche Würdigung 

nimmt und z. B. den Leiter der Geschäftsstelle als Zeugen für die Marktüblichkeit der Vereinbarung benennt. 

 

Unzulässigkeit der Bildung von Rückstellungen für Kosten eines in der Zukunft anste-
henden Prozesses 
Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs können keine Rückstellungen für Kosten eines erst nach dem 

Abschlussstichtag zu erwartenden Prozesses gebildet werden. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn die 

spätere Klageerhebung nur noch eine selbstverständliche und rein formale Handlung ist. 

 

Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen 
Zivilprozesskosten sind nur insoweit als außergewöhnliche Belastungen steuerlich abziehbar, als der Prozess 

existenziell wichtige Bereiche oder den Kernbereich menschlichen Lebens berührt. Liefe der Steuerpflichtige 

ohne den Rechtsstreit Gefahr, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in 

dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können, kann der Steuerpflichtige auch bei unsicheren Erfolgs- 

aussichten aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gezwungen sein, einen Zivilprozess zu führen, sodass die 

Prozesskosten zwangsläufig erwachsen. Nach diesen Maßstäben sind solche Kosten nicht abziehbar, wenn der 

Prozess die Geltendmachung von Schmerzensgeldansprüchen betrifft. Sind die Kosten nur zum Teil als außer-

gewöhnliche Belastung abziehbar, ist der abziehbare Teil der Kosten mit Hilfe der Streitwerte der einzelnen Kla-

geanträge zu ermitteln. Das hat der Bundesfinanzhof entschieden. 

 

4. Erbschaft- / Schenkungsteuer / Bewertungsrecht 
 
Steuerbefreiung für Familienheime I (FG)  
Die Steuerbefreiung für Familienheime ist rückwirkend zu versagen, wenn der Erwerber innerhalb von zehn Jah-

ren nach dem Erwerb seine Eigentümerstellung überträgt, auch wenn er das Familienheim weiterhin im Rahmen 

eines Nießbrauchs oder Wohnrechts weiterbenutzt. Dies gilt auch für die unentgeltliche Übertragung des Fami-

lienheims durch den Erben auf seine Kinder.  Sachverhalt:  Der Kläger ist Alleinerbe seiner 2009 verstorbenen 

Mutter (Erblasserin). Bestandteil des Nachlasses ist u. a. ein mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück. 

Das Gebäude wurde von der Erblasserin bis zu ihrem Umzug in ein Altenpflegeheim selbst genutzt; seit diesem 

Zeitpunkt nutzt es der Kläger zu eigenen Wohnzwecken. Gemäß der Angaben in der Erbschaftsteuererklärung 

setzte der Beklagte (das Finanzamt) Erbschaftsteuer in Höhe von 0 € fest und zitiert im Erläuterungstext § 13 

Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 ErbStG . Im Jahr 2013 übertrug der Kläger das Grundstück an seine beiden Kinder, wobei er 

sich das Nießbrauchsrecht an dem Grundstück und ein Dauerwohnrecht vorbehielt. Daraufhin erließ das Finanz-

amt einen geänderten Steuerbescheid, durch den die Erbschaftsteuer festgesetzt wurde, da es die Auffassung 
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vertrat, die Übergabe des Grundstücks erfülle den Nachversteuerungstatbestand des § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 

ErbStG . Hiergegen legte der Kläger Einspruch ein. Zur Begründung trug er vor, er habe seinen Grundbesitz an 

seine Kinder in dem Glauben verschenkt, dass dies keinen Einfluss auf die Höhe der Erbschaftsteuer habe und 

dass der Nachversteuerungsvorbehalt lediglich bestimme, dass die Steuerbefreiung wegfällt, wenn der Erwerber 

das Familienheim nicht mehr selbst zu Wohnzwecken nutzt. Hierzu führt das Hessische FG mit Urteil vom 

15.02.2016 weiter aus:  Zwar sieht der Wortlaut des § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 ErbStG keine weiteren Vorausset-

zungen für die Fortgewährung der Steuerbefreiung vor; insbesondere gibt der Gesetzeswortlaut die Beibehaltung 

der Eigentümerstellung nicht vor. Der BFH betont in diesem Zusammenhang jedoch stets, dass der Wortlaut 

einer Steuernorm nicht allein maßgeblich für deren Anwendung ist. Im Streitfall spricht sowohl die teleologische 

als auch die systematische Auslegung dafür, dass die Steuerbefreiung für Familienheime voraussetzt, dass wäh-

rend eines Zeitraums von zehn Jahren nach dem Erwerb das Familienheim nicht nur vom Erwerber bewohnt wird, 

sondern auch das Eigentum bei diesem verbleibt. Da eine Steuerbefreiung nur dann zu gewähren ist, wenn der 

Erwerb des Eigentums und die tatsächliche Nutzung zu Wohnzwecken zusammenfallen, ist nach Überzeugung 

des Senats eine Nachversteuerung regelmäßig vorzunehmen, wenn eines der beiden Tatbestandsmerkmale 

entfällt. Anhaltspunkte dafür, dass dem Gesetzgeber im Rahmen der Nachversteuerung das Merkmal des Eigen-

tums verzichtbar erschien, während er am Merkmal des Wohnens festgehalten hat, sind nicht ersichtlich. Das 

Finanzamt war auch nicht nach den Grundsätzen von Treu und Glauben gehindert, den ursprünglichen Steuerbe-

scheid zu ändern. Insbesondere kann der Kläger sich nicht darauf berufen, dass er aufgrund des Erläuterungstex-

tes des ursprünglichen Steuerbescheides darauf vertraut habe, die Übertragung auf seine Kinder habe keinen 

Einfluss auf die Steuerfreiheit des Erwerbs des Familienheims. 

 

Einigung zur Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer (BMF, Mitteilung vom 
20.06.2016) 
Gemeinsame Erklärung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), Bundeswirtschaftsminister Sigmar 

Gabriel (SPD) und Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU): Nach mehreren Gesprächen zwischen CDU, CSU 

und SPD konnte am 20.06.2016 eine Einigung über die Erbschaftsteuerreform erzielt werden. Damit wird der 

Weg frei für einen Abschluss des parlamentarischen Verfahrens im Deutschen Bundestag und im Bundesrat. Die 

Einigung schützt den Bestand vor allem von mittelständischen Unternehmen und garantiert den Erhalt der vor-

handenen Arbeitsplätze in Deutschland. Sie stellt eine ausgewogene Lösung dar, die die Vorgaben des Bundes-

verfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 insbesondere auch durch Einführung einer Bedürfnisprüfung erfüllt 

und der Bedeutung der Erbschaft- und Schenkungsteuer für eine gerechte Vermögensverteilung in Deutschland 

Rechnung trägt. Damit steht die Reform für Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit und ein langfristiges Wirtschaften in 

unseren Betrieben. Gegenüber dem Regierungsentwurf vom 8. Juli 2015 für ein Gesetz zur Anpassung des Erb-

schaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sieht die 

Gesamteinigung im Einzelnen folgende Anpassungen vor: 

1. Entlastung kleiner Unternehmen von Bürokratie 

Kleine Unternehmen mit wenigen Beschäftigten werden auch weiterhin von bürokratischen Pflichten deutlich 

entlastet. Für Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten entfällt auch weiterhin die Lohnsummenprüfung für die 

Gewährung der Verschonung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Saisonarbeiter bleiben bei der Ermittlung 

der Beschäftigtenzahl unberücksichtigt. Bei Betrieben mit bis zu 15 Beschäftigten sind gestuft geringere Anforde-

rungen an die Lohnsummenprüfung vorgesehen. 
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2. Einschränkung von Steuergestaltungen 

Missbräuchliche Steuergestaltung wird eingeschränkt, wie dies das Bundesverfassungsgericht gefordert hat. 

Wenn das nicht begünstigte Verwaltungsvermögen 90 Prozent des gesamten Betriebsvermögens überschreitet, 

wird die Verschonung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer ausgeschlossen. 

3. Förderung von Investitionen 

Die Erbschaftsteuer darf Investitionen in den Unternehmen nicht behindern und Arbeitsplätze nicht gefährden. 

Deshalb werden diejenigen Mittel aus einem Erbe, die gemäß dem vorgefassten Willen des Erblassers innerhalb 

von zwei Jahren nach seinem Tod für Investitionen in das Unternehmen getätigt werden, steuerrechtlich begüns-

tigt. 

4. Verwaltungsvermögen 

Dem Anliegen der Länder, wie im geltenden Recht beim Begriff des Verwaltungsvermögens zu bleiben, wird 

entsprochen. Das Verwaltungsvermögen ist grundsätzlich nicht begünstigt. Es wird aber bis zu 10 Prozent wie 

steuerrechtlich begünstigtes Betriebsvermögen behandelt. Darüber hinaus wird klargestellt, dass Drittlandsbetei-

ligungen bei einer Holdinggesellschaft, Altersversorgungsverpflichtungen und verpachtete Grundstücke, die zum 

Zwecke des Absatzes von eigenen Produkten überlassen werden (z. B. bei Brauereigaststätten und Tankstellen), 

begünstigt werden. Geld und geldwerte Forderungen (Finanzmittel) können zu 15 Prozent zum steuerrechtlich 

begünstigten Vermögen gerechnet werden, um die notwendige Liquidität des Unternehmens zu sichern. 

5. Steuererleichterungen für Familienunternehmen 

Die Einigung würdigt als Rückgrat unserer mittelständischen Wirtschaft die besondere Situation von Familienun-

ternehmen mit langfristigen Bindungen über Generationen hinweg. Diese Verfügungsbeschränkungen bei der 

Anteilsweitergabe werden als Steuerbefreiung in Höhe von maximal 30 Prozent bei der Bestimmung des Unter-

nehmenswerts berücksichtigt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der gemeine Wert eines Fami-

lienunternehmens auf Grund der für solche Unternehmen üblichen Verfügungsbeschränkungen bei der Anteils-

weitergabe nicht dem für den Erben beim Verkauf tatsächlich erzielbaren Wert entspricht. Die Verfügungsbe-

schränkungen müssen zwei Jahre vor und 20 Jahre nach dem Tod des Erblassers bzw. dem Schenkungszeit-

punkt vorliegen. 

6. Große Unternehmensvermögen 

Das Bundesverfassungsgericht hat Einschränkungen bei der Verschonung großer Vermögensübergänge gefor-

dert. Ab einem begünstigten Vermögen von 26 Mio. Euro pro Erwerber ist eine individuelle Verschonungsbedarfs- 

prüfung oder alternativ ein Verschonungsabschlagsmodell vorgesehen. Der Verschonungsabschlag verringert 

sich um einen Prozentpunkt für jede 750.000 Euro, die der Erwerb oberhalb der Prüfschwelle von 26 Mio. Euro 

liegt. Keine Verschonung wird gewährt ab einem Erwerb von 90 Mio. Euro (bei der Optionsverschonung mit 7 

Jahren Haltefrist und einer Lohnsumme von mindestens 700 %) bzw. von 89,75 Mio. Euro (bei der Regelver-

schonung mit 5 Jahren Haltefrist und einer Lohnsumme von mindestens 400 %). 

7. Realistische Vermögensbewertung 

Wir vermeiden in Zeiten von niedrigen Zinsen eine Überbewertung von Unternehmen. Deshalb wird der beim sog. 

vereinfachten Ertragswertverfahren für die Bestimmung des Unternehmenswerts maßgebliche Kapitalisierungs-

faktor angepasst. Der Kapitalisierungsfaktor, der multipliziert mit dem nachhaltig erzielbaren Jahresertrag den 

Unternehmenswert ergibt, wird von derzeit 17,86 auf einen Korridor von 10 bis maximal 12,5 abgesenkt. 

8. Erweiterte Stundungsregelung 

Die Zahlung der Erbschaftsteuer darf die Existenz des Unternehmens nicht gefährden, auch wenn dem Steuer-

pflichtigen bei der Bedarfsprüfung kein Steuererlass gewährt wird. Daher wird ein Rechtsanspruch auf eine vo-

raussetzungslose Stundung bis zu zehn Jahren bei Erwerben von Todes wegen eingeführt. Die Stundung erfolgt 
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zinslos und erstreckt sich auf die Steuer, die auf das begünstigte Vermögen unabhängig von dessen Wert entfällt. 

Voraussetzung ist die Einhaltung der Lohnsummenregelung und der Behaltensfrist. 

9. Inkrafttreten 

Der Bundestag hat am 24.06.2016 das Gesetz in der vom Finanzausschuss empfohlenen Fassung angenom-

men. Die abschließende Befassung des Bundesrates ist für den 08.07.2016 vorgesehen. In der Länderkammer 

zeichnet sich allerdings Widerstand gegen die neuen Regelungen ab. Mit Ausnahme der Änderungen im Bewer-

tungsgesetz sollen alle neuen Regelungen mit (Rück-)Wirkung zum 01.07.2016 in Kraft treten. 

 

5. Gewerbesteuer 
 

Unzureichende Mitwirkungsrechte des Gesellschafters einer freiberuflich tätigen Ge-
sellschaft können zur Gewerblichkeit der Gesellschaft führen 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs übt eine Personengesellschaft nur dann eine freiberufliche Tätigkeit aus, 

wenn sämtliche Gesellschafter bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen die Merkmale eines freien Be-

rufs erfüllen und die Tätigkeit aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich ausüben. Darüber 

hinaus ist für eine freiberufliche Mitunternehmerschaft erforderlich, dass alle Gesellschafter an den Entschei-

dungsprozessen der Gesellschaft beteiligt sind und ein Mitunternehmerrisiko tragen. Die Merkmale einer freibe-

ruflichen Tätigkeit ergeben sich aus der einkommensteuerrechtlich vorgegebenen katalogmäßigen Aufzählung. 

Die eigene Fachkenntnis ist für einen Arzt dahingehend auszulegen, dass er dem Patienten gegenüber eine 

höchstpersönliche individuelle Arbeitsleistung schuldet, die er auch zu einem wesentlichen Teil selbst erbringen 

muss. Mitunternehmerrisiko bedeutet gesellschaftliche oder wirtschaftlich vergleichbare Teilnahme am Erfolg 

oder Misserfolg des gemeinschaftlich betriebenen Unternehmens. Es findet seinen Ausdruck in der Beteiligung 

am Gewinn und Verlust sowie an den stillen Reserven einschließlich eines Geschäftswerts der Gesellschaft. Die 

Einbindung in Entscheidungsprozesse der Gesellschaft, auch als Mitunternehmerinitiative bezeichnet, findet ihre 

Ausprägung u. a. in den gesellschaftsvertraglich vereinbarten Stimmrechten der Gesellschafter. Unter Berück-

sichtigung der vorstehenden Grundsätze hat das Gericht die Tätigkeit einer Ärztegemeinschaft insgesamt als 

gewerblich eingestuft. Die Gewinne der Gesellschaft wurden gewerbesteuerpflichtig. Der nachfolgend geschilder-

te Sachverhalt bestimmte die Entscheidung: Zwei Ärzte übten ihre freiberufliche ärztliche Tätigkeit gemeinsam im 

Rahmen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) aus. An den Erträgen und dem Vermögen der Gesell-

schaft waren sie zu jeweils 50 % beteiligt. Zwecks höherer Abrechnungsmöglichkeiten gegenüber den gesetzli-

chen Krankenkassen nahmen sie eine weitere Ärztin in ihre Gesellschaft auf. Das bisherige Gesellschaftsvermö-

gen wurde steuerliches Sonderbetriebsvermögen der beiden Gründungsärzte. Neuanschaffungen erfolgten nur 

auf den Namen der beiden Altärzte. Die neu aufgenommene Ärztin erhielt keine Bankkontenvollmacht und kein 

Verfügungsrecht über die Kasse. Sie erhielt ausschließlich eine umsatzbezogene Gewinnbeteiligung auf Basis 

der von ihr erbrachten und abgerechneten Leistungen. Lediglich ihre Tätigkeit übte die Ärztin aufgrund eigener 

Fachkenntnis leitend und eigenverantwortlich aus. Wegen dieser besonderen Umstände lehnte das Gericht eine 

steuerliche Mitunternehmerschaft der Ärztin ab. Demzufolge erzielte die Gemeinschaft, bestehend aus den bei-

den Ärzten und der Ärztin, insgesamt gewerbliche Einkünfte. 
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6. Grunderwerbsteuer 
 

Grunderwerbsteuer bei Ausscheiden eines Personengesellschafters gegen Abfindung 
entsteht erst bei Vollzug und nicht bereits bei Vereinbarung 
Scheidet der Gesellschafter einer grundbesitzenden Personengesellschaft aus dieser gegen Abfindung aus und 

vereinigen sich dadurch mindestens 95 % der Anteile an der Personengesellschaft in einer Hand, so unterliegt 

dieser Vorgang der Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer entsteht erst mit dem Vollzug der Vereinbarung 

und nicht bereits mit dem Abschluss des Vertrags. Dieser begründet nicht, wie das Gesetz es verlangt, einen 

Anspruch auf Übertragung eines Anteils an der Gesellschaft. Der Anteil wächst den verbleibenden Gesellschaf-

tern vielmehr kraft Gesetzes mit Vollzug der Vereinbarung an. Beispiel: An der grundbesitzenden 

A-GmbH & Co. KG sind A und B als Kommanditisten zu je 50 % beteiligt, die A-GmbH ist schuldrechtlich nicht am 

Vermögen beteiligt. Am 10. November 2015 vereinbaren A und B, dass Letzterer am 1. Januar 2016 ausscheidet 

und dafür von der KG entschädigt wird. Die Grunderwerbsteuer entsteht erst am 1. Januar 2016. Dies kann z. B. 

im Hinblick auf den Steuersatz wichtig sein. Hätten A und B am 10. November 2015 hingegen vereinbart, dass B 

seinen Anteil mit Wirkung am 1. Januar 2016 an A verkauft, läge ein konkreter Anspruch auf Übertragung eines 

Anteils vor. Die Grunderwerbsteuer wäre dann bereits am 10. November 2015 entstanden. (Quelle: Urteil des 

Bundesfinanzhofs) 

 

Grundstücksübertragung zwischen Geschwistern kann grunderwerbsteuerbefreit sein 
Grundstücksübertragungen zwischen Geschwistern unterliegen grundsätzlich der Grunderwerbsteuer, während 

Übertragungen zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind (z. B. Eltern und Kinder) von 

der Grunderwerbsteuer befreit sind. Die Befreiung gilt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch in den Fällen, 

in denen ein Elternteil (oder beide) ein Grundstück auf ein Kind mit der Auflage überträgt, einen Anteil an dem 

Grundstück auf Geschwister zu übertragen. In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte der Vater ein 

Grundstück auf die Töchter mit der Verpflichtung übertragen, für den Fall der Geburt weiterer Kinder entspre-

chende Anteile auf diese zu übertragen. Im Gegensatz zum Finanzamt bejahte der Bundesfinanzhof die Grund-

erwerbsteuerbefreiung. 

 

7. Körperschaftsteuer / Kapitalgesellschaften 
 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Teilwertabschreibung einer Darlehensforderung 
und Auswirkung auf Zinsforderung dazu 
Die Forderung auf Rückzahlung eines Darlehens und die Forderung auf Zahlung der vereinbarten Darlehenszin-

sen dazu sind getrennt voneinander zu bilanzieren. Wird eine Wertberichtigung der Darlehensforderung als ver-

deckte Gewinnausschüttung beurteilt, führt dies nicht zwangsläufig dazu, dass die Zinsforderung nicht zu bilan-

zieren ist. Auch der Zinsanspruch ist zu aktivieren, dann ebenfalls abzuschreiben mit der Folge, dass sich auch 

hier eine verdeckte Gewinnausschüttung ergibt. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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8. Personalwirtschaft / Lohnsteuer 
 

Sozialrechtliche Versicherungspflicht einer Steuerberaterin 
Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hatte darüber zu entscheiden, ob eine als Mitgeschäftsführerin einer 

Steuerberatungsgesellschaft mbH tätige Steuerberaterin, die auch mit 10 % am Stammkapital der Gesellschaft 

beteiligt war, sozialversicherungspflichtig in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung war. Der Sozial-

versicherungsträger hatte dies bejaht, hiergegen klagte die beteiligte Steuerberatungsgesellschaft. Im Ergebnis 

gab das Gericht dem Sozialversicherungsträger Recht: Zwar gebe es Gesichtspunkte, die für eine selbstständige 

Tätigkeit der Steuerberaterin sprechen könnten, so insbesondere der Umstand, dass die Vergütung der Steuerbe-

raterin, die ein Bruttogehalt und eine Tantieme erhalte, die sich nach dem Jahresüberschuss der Gesellschaft 

richte, in starkem Maße von dem wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft abhänge. Bei einer Gesamtbetrachtung 

aller Umstände stelle sich die Tätigkeit der Steuerberaterin aber als eine abhängige Beschäftigung dar. So verfü-

ge die Steuerberaterin nicht über eine eigene Betriebsstätte, sondern sei in die Arbeitsorganisation der Gesell-

schaft eingegliedert. Die von ihr betreuten Mandanten seien rechtlich Mandanten der GmbH. Die für die Aus-

übung der Tätigkeit der Steuerberaterin erforderlichen personellen und sachlichen Mittel würden von der GmbH 

bereitgestellt. Die Tätigkeit der Steuerberaterin sei in einem eigenen Arbeitsvertrag geregelt. Dieser enthalte u. a. 

die Regelung über das feste monatliche Bruttogehalt, einen Anspruch auf Vergütungsfortzahlung bei Dienstver-

hinderung und einen Anspruch auf Urlaub. Die Eingliederung in die Arbeitsorganisation ergebe sich auch daraus, 

dass die Steuerberaterin für die Gestaltung von Ort, Zeit und Gegenstand ihrer Tätigkeit auf organisatorische 

Vorgaben der GmbH zurückgreife. Bei Diensten höherer Art würden regelmäßig keine konkreten Handlungsan-

weisungen erteilt, für die Fremdbestimmtheit der Arbeit reiche es in solchen Fällen aber aus, dass sie im Rahmen 

einer von einer anderen Stelle vorgegebenen betrieblichen-arbeitstechnischen Organisation geleistet werden. Die 

danach gegebene Eingliederung sei nicht deshalb unbeachtlich, weil die Steuerberaterin auch 

(Mit-)Geschäftsführerin und (Mit-)Gesellschafterin der GmbH sei. Denn sie habe keinen maßgeblichen Einfluss 

auf die Willensbildung in der GmbH, weil sie mit weniger als 50 % am Stammkapital der GmbH beteiligt sei. Sie 

habe ihr Amt nach den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung zu führen. Nach alledem habe sie keinen 

maßgeblichen Einfluss auf die Gesellschafterversammlung der GmbH und müsse deren Weisungen Folge leis-

ten. Auf eine mit ihr geschlossene, inhaltlich beschränkte Stimmrechtsvereinbarung komme es nicht an, weil 

diese jederzeit kündbar sei. 

 

9. Umsatzsteuer / Zollrecht 

 
Bundesfinanzhof: Nachforderung von Umsatzsteuer in sog. Bauträgerfällen weiterhin 

ernstlich zweifelhaft 
Hat ein Unternehmer Bauleistungen an Bauträger vor dem 15. Februar 2014 ausgeführt, bleibt weiterhin ernstlich 

zweifelhaft, ob das Finanzamt die Umsatzsteuer noch vom bauleistenden Unternehmer nachfordern kann. Für vor 

diesem Datum ausgeführte Bauleistungen war die Verwaltung davon ausgegangen, dass Steuerschuldner der 

Empfänger der Bauleistungen war, auch wenn dieser die Bauleistung nicht wiederum zur Ausführung einer Bau-

leistung verwendete (sog. Reverse-Charge-Verfahren). Nachdem der Bundesfinanzhof diese Auffassung verwor-

fen hat, fordern Bauträger die von ihnen an das Finanzamt gezahlte Umsatzsteuer zurück. Das Finanzamt fordert 

in diesen Fällen die Umsatzsteuer nachträglich von dem Unternehmer an, der die Bauleistung erbracht hat. Diese 
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Nachforderung ist ernstlich zweifelhaft. Über ihre Rechtmäßigkeit wird der Bundesfinanzhof demnächst entschei-

den müssen. Auf Antrag sind Nachforderungsbescheide von der Vollziehung auszusetzen. (Quelle: Beschluss 

des Bundesfinanzhofs) 

  

Kein Vertrauensschutz bei Nachforderung von Umsatzsteuer in sog. Bauträgerfällen 
Nach Auffassung des Finanzgerichts Münster darf die Finanzverwaltung in den sog. Bauträgerfällen die Umsatz-

steuer nachträglich von dem bauleistenden Unternehmer anfordern. Dem stehen Gesichtspunkte des Vertrau-

ensschutzes nicht entgegen. Die Nachforderung ist auch verfassungsgemäß und unionsrechtskonform. Tritt der 

Unternehmer seinen zivilrechtlichen Umsatzsteuernachforderungsanspruch gegen den Bauträger an das Finanz-

amt ab, ist dieses verpflichtet, die Abtretung anzunehmen mit der Folge, dass die Nachforderung als gezahlt gilt. 

In den Bauträgerfällen führte ein Unternehmer Bauleistungen an Bauträger aus, die die errichteten Gebäude 

umsatzsteuerfrei veräußerten. Bei Bauleistungen vor dem 15. Februar 2014 gingen sowohl die Finanzverwaltung 

als auch die Beteiligten davon aus, dass der Bauträger Schuldner der Umsatzsteuer wurde, wenn er nachhaltig 

Bauleistungen erbringt. Dies war der Fall, wenn mindestens 10 % des steuerbaren Gesamtumsatzes als Bauleis-

tungen ausgeführt wurden. Nachdem der Bundesfinanzhof (BFH) diese Auffassung verworfen hat, fordern Bau-

träger die von ihnen an das Finanzamt gezahlte Umsatzsteuer zurück. Anschließend fordert das Finanzamt nach-

träglich die Umsatzsteuer von leistenden Unternehmern nach. Diese Handhabung hat das FG Münster für recht-

mäßig erklärt. Es bleibt abzuwarten, wie der Bundesfinanzhof entscheidet. Er hält die Nachforderung jedenfalls 

für ernstlich zweifelhaft.  Gleichzeitig hat das Finanzgericht das Finanzamt aber verpflichtet, eine Abtretung des 

Umsatzsteuernachforderungsanspruchs zur Erfüllung der Nachforderung anzunehmen, sodass für den bauleis-

tenden Unternehmer im Ergebnis kein Schaden entsteht. Entsprechend der genannten BFH-Rechtsprechung galt 

bis zum 1. Oktober 2014, dass der Bauträger als Leistungsempfänger dann Schuldner der Umsatzsteuer ist, 

wenn er die empfangene Leistung selbst unmittelbar für eine Bauleistung verwendet. Bauträger, die ausschließ-

lich steuerfreie Grundstückslieferungen erbringen, waren daher nicht Schuldner der Umsatzsteuer. Für Bauleis-

tungen ab dem 1. Oktober 2014 spielen die vorgenannten Fragen keine Rolle mehr, da der Gesetzgeber durch 

Neufassung der umsatzsteuerlichen Regelungen zu den Anwendungsgrundsätzen vor der Rechtsprechung des 

BFH zurückkehrt. 

  

Verkauf eines Miteigentumsanteils kann Lieferung sein 
Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass der Verkauf eines Mitei-

gentumsanteils an einer Sache (hier: ein Buch) eine Lieferung sein kann. Ein Kunsthändler ersteigerte im Ju-

li 2008 in München ein Buch und verkaufte kurz darauf 50 % an dem Buch an eine in London ansässige Galerie. 

In der Rechnung wies er keine Umsatzsteuer aus, verwies auch nicht auf eine Steuerfreiheit. Im Oktober 2012 

berichtigte der Händler die Rechnung und ergänzte, dass der Verkauf als innergemeinschaftliche Lieferung um-

satzsteuerfrei sei. Der Londoner Galerist holte das Buch in München ab und transportierte es im Handgepäck 

nach London. Dort wurde das Buch begutachtet und ausgestellt. Im März 2010 verkaufte die Galerie das Buch. 

Im Mai 2010 verkaufte der Münchener Händler auch die bei ihm verbliebene 50 %-ige Beteiligung an dem Buch 

an die Londoner Galerie. Wiederum als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung. Entsprechend der bisheri-

gen Rechtsprechung meinte das Finanzamt, der Verkauf des Miteigentumsanteils am Buch sei eine sonstige 

Leistung, die in Deutschland umsatzsteuerpflichtig ist. Nun änderte der Bundesfinanzhof seine Meinung, weil sie 

nicht mit dem Unionsrecht vereinbar sei. Miteigentum als Bruchteil an einem körperlichen Gegenstand werde im 

Wirtschaftsleben wie ein körperlicher Gegenstand behandelt. Der Händler habe der Galerie die Befugnis, über 
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das Buch wie ein Miteigentümer zu verfügen, übertragen. Denn der Galerie war nicht nur der Besitz am Buch 

eingeräumt worden, sondern auch gestattet worden, 

· das Buch zu begutachten, 

· kunsthistorisch erforschen zu lassen, 

· in einem Verkaufskatalog anzubieten und 

· weiterzuverkaufen, 

bevor sie durch den Kauf des restlichen Anteils von 50 % zur alleinigen Eigentümerin am Buch wurde. Führt der 

Verkauf eines Miteigentumsanteils zu einer Lieferung, kann diese als innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei 

sein. Zwar setzt diese gewisse Nachweise voraus, die der Händler nicht erbracht hatte. Hier stand aber objektiv 

und unstreitig fest, dass das Buch unmittelbar nach der Veräußerung in einen anderen Mitgliedstaat gebracht 

wurde. Daher war die Lieferung steuerfrei. 

  

Zum Begriff „Lieferung“ im umsatzsteuerrechtlichen Sinne 
Eine Lieferung setzt nicht voraus, dass der Erwerber unmittelbaren Zugriff auf den gelieferten Gegenstand hat. 

Dies ergibt sich schon aus dem Gesetzeswortlaut, wonach „der Abnehmer oder in dessen Auftrag ein Dritter 

befähigt wird, in eigenem Namen über einen Gegenstand zu verfügen“. Damit ist auch eine Auslieferung an einen 

Dritten (Zweiterwerber) eine Lieferung im umsatzsteuerlichen Sinne, obwohl der Abnehmer in diesem Fall selbst 

keine unmittelbare Zugriffsmöglichkeit auf den Liefergegenstand hat. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Betriebsveranstaltung – 110 €-Freibetrag gilt nicht bei der Umsatzsteuer 
Das BMF hatte in seinem Schreiben vom 14. 10. 2015 (BStBl 2015 I S. 832 ) zur lohn- und umsatzsteuerlichen 

Behandlung von Betriebsveranstaltungen klargestellt, dass die gesetzliche Änderung zur Ersetzung der bis dato 

geltenden lohnsteuerlichen Freigrenze durch einen Freibetrag grundsätzlich keine Auswirkungen auf die umsatz-

steuerrechtlichen Regelungen hat. Der Bund der Steuerzahler hatte angeregt, analog zur Lohnsteuer (§ 19 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1a EStG ) einen einheitlichen Freibetrag von 110 € pro Mitarbeiter auch bei der Umsatzsteuer einzu-

führen. Dem ist das BMF mit seinem Antwortschreiben an den Verband vom 19.4.2016 entgegengetreten.  Das 

BMF begründet die Entscheidung wie folgt: Nach § 15 Abs. 1 UStG müssen Lieferungen und sonstige Leistun-

gen, sollen sie zum Vorsteuerabzug berechtigen, für ein Unternehmen ausgeführt werden. Unternehmer werden 

vollständig hinsichtlich ihrer geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer im Rahmen ihrer wirtschaftlichen 

Tätigkeit entlastet. Ist eine private Entnahme bereits bei Bezug einer Lieferung vorgesehen, besteht nach der 

gefestigten Rechtsprechung des BFH keine Möglichkeit zum Vorsteuerabzug. Die Finanzverwaltung hat die BFH-

Rechtsprechung umgesetzt (vgl. Abschn. 15.2b Abs. 2 Satz 5 und Abschn. 15.15 UStAE). Im Hinblick auf diese 

Rahmenbedingungen ist das BMF-Schreiben zu Betriebsveranstaltungen einzuordnen. Zuwendungen im Rah-

men von Betriebsveranstaltungen können im Ergebnis nicht zum Teil unternehmerisch und zum Teil nichtunter-

nehmerisch wie bei einer gemischten Verwendung veranlasst sein. Die Steuerpflichtigen und die Finanzverwal-

tung müssen also beurteilen, ob eine nichtunternehmerische Veranlassung der Zuwendung überwiegt oder nicht. 

Dazu zieht die Verwaltung die 110 €-Grenze heran. In diesem Rahmen ist üblicherweise davon auszugehen, 

dass die Zuwendung unternehmerisch veranlasst ist. Bei Ausgaben von über 110 € ist hingegen davon auszuge-

hen, dass unternehmerische Erwägungen regelmäßig in den Hintergrund treten. Dies betrifft dann die gesamten 

Ausgaben und nicht nur einen Teil. 
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10. Verfahrensrecht / AO / FGO 
 

Anspruch auf Erlass von Säumniszuschlägen, um künftige wirtschaftliche Gesundung 
nicht zu behindern 
Ein Vermieter beantragte den Erlass der Hälfte der entstandenen Säumniszuschläge zur Umsatzsteuer. Der 

Vermieter war Gesellschafter-Geschäftsführer der mietenden Gesellschaften. Es ging um Säumniszuschläge von 

ca. 140.000 €. Der Vermieter begründete den Erlassantrag damit, dass er selbst von der GmbH schon länger 

keinen Lohn erhalten habe und den Gesellschaften zusätzliche Darlehen über 1,5 Mio. € gewähren musste. Zu-

dem hätten die finanziellen Probleme der Gesellschaften erhebliche Mietausfälle und Mietverzichte erfordert. 

Außerdem habe das Finanzamt bereits die Mietzahlungen gepfändet. Dadurch konnte er nicht mehr an die Hypo-

thekengläubiger zahlen. Er habe deshalb die Familienfarm verkaufen und alle freiwerdenden Mittel zur Konsoli-

dierung der Gesellschaften sowie zur Bedienung seiner persönlichen Verpflichtungen einsetzen müssen. Trotz 

einigem Entgegenkommen durch Banken und Geschäftspartner hätten die Mittel nur zur Zahlung der Umsatz-

steuer, nicht jedoch zur Abdeckung der Säumniszuschläge und Zinsen ausgereicht. Aus dem Familienvermögen 

habe er bereits 10 Mio. € in das Unternehmen eingebracht. Aus dem Verkauf der Farm seien noch 730.000 € 

vorhanden. 500.000 € seien bereits verwendet worden. Das Finanzamt lehnte den begehrten Erlass ab. Das 

Finanzgericht urteilte differenzierter. Das Finanzamt kann Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis ganz oder 

zum Teil erlassen, wenn deren Durchsetzung unbillig wäre. Die Unbilligkeit kann in der Sache selbst (sachliche 

Unbilligkeit) oder in den persönlichen Verhältnissen des Steuerpflichtigen (persönliche Unbilligkeit) liegen. Sach-

lich unbillig ist eine Festsetzung u. a., wenn sie zwar den Buchstaben des Gesetzes entspricht, so aber vom Ge-

setzgeber nicht gewollt war. Säumniszuschläge sind sachlich unbillig, wenn die rechtzeitige Steuerzahlung un-

möglich ist und deshalb die Ausübung von Druck zur Zahlung sinnlos ist. Das ist beispielsweise bei Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit so. Ob und inwieweit der Vermieter zahlungsunfähig war, konnte das Gericht nicht 

feststellen. Deshalb muss das Finanzamt diesen Umstand noch einmal prüfen. Dabei sollte es beachten, ob es 

gegenüber anderen Gläubigern bevorzugt bedient wurde. So kann ein Steuerpflichtiger, der zur Zahlung seiner 

Steuerverbindlichkeiten mangels ausreichender Zahlungsmittel andere Zahlungen einstellen muss, trotz erfolgter 

Steuerzahlungen zahlungsunfähig sein. Die Zahlungsunfähigkeit ist für jeden Monat, in dem die Säumniszuschlä-

ge entstanden sind, festzustellen. Außerdem ist zu prüfen, ob die Steuerdurchsetzung dauerhaft zwar nicht Zah-

lungsunfähigkeit verursacht hätte, aber die künftige wirtschaftliche Gesundung unbillig verhindert hätte. Persönli-

che Unbilligkeit liegt vor, wenn der Steuerpflichtige eines Erlasses bedürftig und würdig ist. Erlassbedürftig ist, 

wessen Existenz durch die Ablehnung des Erlasses ernsthaft gefährdet ist und nur durch einen Erlass gerettet 

werden kann. Daran fehlte es, weil ein Erlass vorrangig nicht dem Vermieter, sondern dessen Gläubigerbanken 

zugutekäme. 

 

Bei Insolvenz eines Ehepartners entscheidet Zahlungsweg über steuerliche Anerken-
nung der Ausgaben von einem Gemeinschaftskonto des Ehepaars 
Wird über das Vermögen eines Steuerpflichtigen das Insolvenzverfahren eröffnet, verliert er dadurch nicht das 

Recht von ihm getätigte oder ihm zurechenbare Aufwendungen steuerlich geltend zu machen. Voraussetzung ist 

allerdings, dass die Zahlungen aus außerhalb der Insolvenzmasse stehendem insolvenzfreiem Vermögen geleis-

tet werden. Das kann auch für Betriebsausgaben des insolventen Ehepartners gelten, die von einem Ehegatten-

Gemeinschaftskonto gezahlt werden. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs setzt die Berücksichtigung jedoch 

voraus, dass die Zahlung den Verpflichteten wirtschaftlich selbst belastet. Diese Sichtweise führte in dem nach-
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folgend geschilderten Sachverhalt nicht zur Anerkennung geltend gemachter Betriebsausgaben. Von zusammen 

veranlagten Ehegatten geriet die Ehefrau mit ihrem Betrieb in die Insolvenz. Während des laufenden Insolvenz-

verfahrens machte sie Darlehenszinsen als Betriebsausgaben geltend. Das entsprechende Bankdarlehen wurde 

dem Ehemann gewährt. Die Auszahlung des Kreditbetrags erfolgte auf das Gemeinschaftskonto der Ehegatten. 

Mit dem Geld wurden anderweitige Verbindlichkeiten der Ehefrau getilgt. Auch die Tilgung des dem Ehemann 

gewährten Darlehens mit den darin enthaltenen Zinsanteilen erfolgte von diesem Konto. Die notwendigen Beträ-

ge stellte der Ehemann zur Verfügung. Intern vereinbarten die Eheleute, dass der Ehemann das Bankdarlehen zu 

unveränderten Bedingungen an seine Ehefrau durchreichte. Nach dem Urteil ist anerkannt, dass eigene Verbind-

lichkeiten durch die Einschaltung Dritter getilgt werden können. Dazu ist nicht erforderlich, dass die notwendigen 

Geldmittel zunächst in den Verfügungsbereich des Schuldners gelangen. Allerdings muss der Schuldner die 

Aufwendungen zumindest wirtschaftlich tragen, seine eigene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit muss gemindert 

werden. Ist, wie im Urteilsfall, auf dem Gemeinschaftskonto der Eheleute kein pfändungsfreies Vermögen der 

Ehefrau zur Tilgung ihrer eigenen Verbindlichkeiten feststellbar, können die Zahlungen von dem Gemeinschafts-

konto der Eheleute nicht zu einer wirtschaftlichen Belastung der Ehefrau führen. Auch eine Anerkennung des 

Aufwands über den “abgekürzten Zahlungsweg“ (der Ehemann zahlt im Einvernehmen mit seiner Ehefrau mit 

befreiender Wirkung für sie) schied aus. Dies setzt voraus, dass der Zahlende eine Verpflichtung des Schuldners 

erfüllt. Hier hatte aber der Ehemann das Darlehen von der Bank erhalten. Er erfüllte mit den laufenden Zinszah-

lungen seine eigenen, nicht aber die Verpflichtungen der Ehefrau. Der Darlehensbetrag wurde auch nicht unmit-

telbar zur Tilgung von Verbindlichkeiten der Ehefrau verwendet, sondern zunächst auf das Gemeinschaftskonto 

der Eheleute ausgezahlt. Durch Zahlungen von dem Bankkonto sind anschließend die Verpflichtungen der Ehe-

frau erfüllt worden. Dadurch, dass der Ehemann die Darlehensbeträge auf das gemeinsame Bankkonto überwei-

sen ließ, blieb das Bankdarlehen ein privates Darlehen des Ehemanns. Außerdem hatte das Bankdarlehen kei-

nen Bezug zu Einkünften des Ehemanns. Deshalb konnten die Zinsaufwendungen auch nicht von ihm geltend 

gemacht werden. 

  

In der Europäischen Union gelten neue Datenschutzregeln 
Am 25. Mai 2016 ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Sie soll zu einem einheit-

lichen Schutzniveau in Europa führen. So haben auch Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU die Regeln zu 

befolgen, wenn sie Dienstleistungen in der EU anbieten. In den nächsten zwei Jahren müssen die nationalen 

Datenschutzgesetze an die Verordnung angepasst und nationale Spielräume ausgefüllt werden. Auch die Unter-

nehmen sollten sich auf die neuen Regelungen vorbereiten. Ab dem 25. Mai 2018 gilt die DSGVO dann unmittel-

bar in den Ländern der Europäischen Union. Folgende Kernpunkte sind hervorzuheben: 

· Eine Datenverarbeitung ist nur zulässig, wenn die Einwilligung des Betroffenen oder eine eindeutig normierte 

Ausnahme vorliegt. Das ist z. B. der Fall, wenn die Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-

pflichtung erforderlich ist. 

· Die schon bisher geltenden Grundsätze der Datensparsamkeit, Zweckbindung und Datensicherheit bleiben 

erhalten. 

· Bürger haben umfassende Informations- und Auskunftsrechte gegenüber Unternehmen, die klar und ver-

ständlich darlegen müssen, auf welche Art und Weise sie die Daten verarbeiten. 

· Auskunftspflichten werden allerdings eingeschränkt, wenn ihnen Vorschriften eines regulierten Berufs, z. B. 

die berufliche Schweigepflicht des Steuerberaters, entgegenstehen. 
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· Zukünftig gibt es das „Recht auf Vergessenwerden“: Auf Verlangen des Betroffenen müssen die Daten ge-

löscht werden, wenn es keine legitimen Gründe für deren Speicherung gibt. 

· Für kleine und mittlere Unternehmen entfällt die Meldepflicht. Ein Datenschutzbeauftragter muss nur noch 

ernannt werden, wenn die Datenverarbeitung das Kerngeschäft des Unternehmens darstellt. 

· Höhere Bußgelder sollen sicherstellen, dass die Unternehmen ihren Verpflichtungen im Datenschutz nach-

kommen. 

 

Internationale Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmen: Änderungen an 
IFRS 15 veröffentlicht 
Am 12. April 2016 hat das International Accounting Standards Board (IASB) Änderungen an IFRS 15: Erlöse aus 

Verträgen mit Kunden veröffentlicht. Damit sollen einige Anforderungen klargestellt und zusätzliche Übergangs-

regelungen bei der Erstanwendung geschaffen werden. Die Klarstellungen betreffen die 

· Identifikation von Leistungsverpflichtungen 

· Bestimmung, ob ein Unternehmen Prinzipal oder Agent ist 

· Festlegung, ob die Einnahmen aus der Erteilung einer Lizenz zu einem bestimmten Zeitpunkt oder im Zeitab-

lauf anzusetzen sind. 

Die Änderungen sind, wie der gesamte Standard, erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 

31. Dezember 2017 beginnen. (Quelle: Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer) 

 
11. Umwandlungssteuerrecht 
 
Keine aktuellen Hinweise. 


